
 

 
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

2129-8 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 

3. Aktualisierung 2011 (1. Dezember 2011) 
 
 
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz wurde durch Art. 8 des Gesetzes über die Neuordnung des Geräte- 
und Produktsicherheitsrechts v. 8. November 2011, BGBl. I S. 2178, mit Wirkung vom 1. Dezember 2011 
wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 7 Rechtsverordnungen über Anforderungen 
an genehmigungsbedürftige Anlagen 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach 
Anhörung der beteiligten Kreise (§ 51) durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes vorzuschreiben, dass die Errichtung, die Be-
schaffenheit, der Betrieb, der Zustand nach Be-
triebseinstellung und die betreibereigene Überwa-
chung genehmigungsbedürftiger Anlagen zur Erfül-
lung der sich aus § 5 ergebenden Pflichten be-
stimmten Anforderungen genügen müssen, insbe-
sondere, dass 

1.-3. ... 
4.  die Betreiber von Anlagen bestimmte si-

cherheitstechnische Prüfungen sowie be-
stimmte Prüfungen von sicherheitstechni-
schen Unterlagen nach in der Rechtsver-
ordnung näher zu bestimmenden Verfahren 
durch einen Sachverständigen nach § 29a 
a)-d) ... 
vornehmen lassen müssen, soweit solche 
Prüfungen nicht in Rechtsverordnungen 
nach § 14 des Geräte- und Produktsicher-
heitsgesetzes vorgeschrieben sind. Bei der 
Festlegung der Anforderungen sind insbe-
sondere mögliche Verlagerungen von nach-
teiligen Auswirkungen von einem Schutzgut 
auf ein anderes zu berücksichtigen; ein ho-
hes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt 
ist zu gewährleisten. 

(2)-(5) ... 
 
§ 29a Anordnung sicherheitstechnischer  
Prüfungen 

(1) Die zuständige Behörde kann anordnen, 
dass der Betreiber einer genehmigungsbedürftigen 
Anlage oder einer Anlage innerhalb eines Be-
triebsbereichs nach § 3 Absatz 5a einen der von 
der zuständigen Behörde eines Landes bekannt 
gegebenen Sachverständigen mit der Durchfüh-
rung bestimmter sicherheitstechnischer Prüfungen 
sowie Prüfungen von sicherheitstechnischen Un-
terlagen beauftragt. In der Anordnung kann die 
Durchführung der Prüfungen durch den Störfallbe-

neu 
 
§ 7 Rechtsverordnungen über Anforderungen 
an genehmigungsbedürftige Anlagen 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach 
Anhörung der beteiligten Kreise (§ 51) durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes vorzuschreiben, dass die Errichtung, die Be-
schaffenheit, der Betrieb, der Zustand nach Be-
triebseinstellung und die betreibereigene Überwa-
chung genehmigungsbedürftiger Anlagen zur Erfül-
lung der sich aus § 5 ergebenden Pflichten be-
stimmten Anforderungen genügen müssen, insbe-
sondere, dass 

1.-3. (unverändert) 
4.  die Betreiber von Anlagen bestimmte si-

cherheitstechnische Prüfungen sowie be-
stimmte Prüfungen von sicherheitstechni-
schen Unterlagen nach in der Rechtsver-
ordnung näher zu bestimmenden Verfahren 
durch einen Sachverständigen nach § 29a 
a)-d) (unverändert) 
vornehmen lassen müssen, soweit solche 
Prüfungen nicht in Rechtsverordnungen 
nach § 34 des Produktsicherheitsgesetzes 
vorgeschrieben sind. Bei der Festlegung der 
Anforderungen sind insbesondere mögliche 
Verlagerungen von nachteiligen Auswirkun-
gen von einem Schutzgut auf ein anderes zu 
berücksichtigen; ein hohes Schutzniveau für 
die Umwelt insgesamt ist zu gewährleisten. 

 
(2)-(5) (unverändert) 

 
§ 29a Anordnung sicherheitstechnischer  
Prüfungen 

(1) Die zuständige Behörde kann anordnen, 
dass der Betreiber einer genehmigungsbedürftigen 
Anlage oder einer Anlage innerhalb eines Be-
triebsbereichs nach § 3 Absatz 5a einen der von 
der zuständigen Behörde eines Landes bekannt 
gegebenen Sachverständigen mit der Durchfüh-
rung bestimmter sicherheitstechnischer Prüfungen 
sowie Prüfungen von sicherheitstechnischen Un-
terlagen beauftragt. In der Anordnung kann die 
Durchführung der Prüfungen durch den Störfallbe-



 

 
 

auftragten (§ 58a), eine zugelassene Überwa-
chungsstelle nach § 17 Absatz 1 des Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetzes oder einen in einer für 
Anlagen nach § 2 Absatz 7 des Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetzes erlassenen Rechtsverord-
nung genannten Sachverständigen gestattet wer-
den, wenn diese die Anforderungen nach Absatz 4 
Satz 1 erfüllen; das Gleiche gilt für einen nach § 36 
Absatz 1 der Gewerbeordnung bestellten Sachver-
ständigen oder für Sachverständige, die im Rah-
men von § 13a der Gewerbeordnung ihre gewerb-
liche Tätigkeit nur vorübergehend und gelegentlich 
im Inland ausüben wollen, soweit eine besondere 
Sachkunde im Bereich sicherheitstechnischer Prü-
fungen nachgewiesen wird. Die zuständige Behör-
de ist befugt, Einzelheiten über Art und Umfang 
der sicherheitstechnischen Prüfungen sowie über 
die Vorlage des Prüfungsergebnisses vorzuschrei-
ben. 

(2)-(6) ... 
 
§ 51a Kommission für Anlagensicherheit 

(1)-(2) ... 
(3) In die Kommission für Anlagensicherheit 

sind im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales neben Vertreterinnen oder 
Vertretern der beteiligten Bundesbehörden sowie 
der für den Immissions- und Arbeitsschutz zustän-
digen Landesbehörden insbesondere Vertreterin-
nen oder Vertreter der Wissenschaft, der Umwelt-
verbände, der Gewerkschaften, der Sachverstän-
digen nach § 29a und der zugelassenen Überwa-
chungsstellen nach § 17 Abs. 5 des Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetzes, der Berufsgenossen-
schaften, der beteiligten Wirtschaft sowie Vertrete-
rinnen oder Vertreter der nach § 24 der Betriebssi-
cherheitsverordnung und § 21 der Gefahrstoffver-
ordnung eingesetzten Ausschüsse zu berufen. 

(4) ... 
 
 

auftragten (§ 58a), eine zugelassene Überwa-
chungsstelle nach § 37 Absatz 1 des Produktsi-
cherheitsgesetzes oder einen in einer für Anlagen 
nach § 2 Nummer 30 des Produktsicherheitsge-
setzes erlassenen Rechtsverordnung genannten 
Sachverständigen gestattet werden, wenn diese 
die Anforderungen nach Absatz 4 Satz 1 erfüllen; 
das Gleiche gilt für einen nach § 36 Absatz 1 der 
Gewerbeordnung bestellten Sachverständigen 
oder für Sachverständige, die im Rahmen von  
§ 13a der Gewerbeordnung ihre gewerbliche Tä-
tigkeit nur vorübergehend und gelegentlich im In-
land ausüben wollen, soweit eine besondere 
Sachkunde im Bereich sicherheitstechnischer Prü-
fungen nachgewiesen wird. Die zuständige Behör-
de ist befugt, Einzelheiten über Art und Umfang 
der sicherheitstechnischen Prüfungen sowie über 
die Vorlage des Prüfungsergebnisses vorzuschrei-
ben. 

(2)-(6) (unverändert) 
 
§ 51a Kommission für Anlagensicherheit 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) In die Kommission für Anlagensicherheit 

sind im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales neben Vertreterinnen oder 
Vertretern der beteiligten Bundesbehörden sowie 
der für den Immissions- und Arbeitsschutz zustän-
digen Landesbehörden insbesondere Vertreterin-
nen oder Vertreter der Wissenschaft, der Umwelt-
verbände, der Gewerkschaften, der Sachverstän-
digen nach § 29a und der zugelassenen Überwa-
chungsstellen nach § 37 Absatz 5 des Produktsi-
cherheitsgesetzes, der Berufsgenossenschaften, 
der beteiligten Wirtschaft sowie Vertreterinnen 
oder Vertreter der nach § 24 der Betriebssicher-
heitsverordnung und § 21 der Gefahrstoffverord-
nung eingesetzten Ausschüsse zu berufen. 

(4) (unverändert) 
 

 
 


